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VPI-Anpassung Ihres Nutzungsvertrages ST/2426/2010, Gst 169/1  
 
 
Die Stadtgemeinde Neumarkt muss heuer bei Ihrem Vertrag eine Anpassung lt. Verbraucherpreis-
index (VPI) vornehmen. Der jährliche Pachtzins erhöht sich gemäß beiliegendem VPI-Rechner 
von € 100,- auf € 145,40. 
 
Die anhaltende Steigerung der allgemeinen Preise macht eine Anpassung unumgänglich, um auch 
unsere Kosten decken zu können. Auch muss dem Gleichheitsgrundsatz Rechnung getragen 
werden und sind wir vertraglich zur VPI-Anpassung berechtigt und verpflichtet. 
 
Wir bitten Sie Ihre Daueraufträge entsprechend zu ändern bzw. die erhöhte Pacht zum nächst 
üblichen Termin einzukalkulieren. 
 
Für etwaige Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bürgermeister 
Roland Stiegler 
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ZAHL: BLV/336/2023

Ab Juni 2024 TEMPO 30 im Ortsgebiet Neumarkt, Mai 2024 

von Neumarkt am Wallersee

Laut Beschluss des Infrastrukturausschusses vom 09-02-2023 (BLV/336/2023) soll im Gemeindegebiet 
Neumarkt am Wallersee, innerhalb der Ortstafeln „Neumarkt“, eine 30 km/h Zone umgesetzt werden. 
Der verordnete Bereich ist der Übersicht (Folgeseite) zu entnehmen.

Die Verordnung für die Geschwindigkeitsbeschränkung ist mit 06.05.2024 erfolgt und tritt offiziell mit der 
Anbringung der Straßenverkehrszeichen in Kraft. Alle bereits bestehenden 30-km/h-Geschwindigkeits-
beschränkungen in dem verordneten Gebiet gemäß der Abbildung werden aufgehoben und durch die 
neue Verordnung ersetzt. 

Ziel ist die Vereinheitlichung und somit eine leicht nachvollziehbare Regelung für alle Gemeindestra-
ßen. Durch die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h soll ein höherer Schutz für alle Verkehrs-
teilnehmer:innen geschaffen werden. 

Die Kundmachung bzw. Beschilderung erfolgt in Verbindung mit den Ortstafeln. Ausgenommen von dieser 
Regelung ist die Landesstraße L206 (am Übersichtsplan grün markiert). Die Umsetzung erfolgt durch das 
Bauhofteam im Juni. 

Für den Bürgermeister
Bauamt Stadtgemeinde Neumarkt
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